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Rundschreiben des LBBW Nr. 22/06/99 
 
Städtebauförderung – Förderrichtlinie ´99 zur Stadterneuerung 
 
= Bund-Land-Programm Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
= Bund-Land-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz  

= Bund-Land-Programm Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubau-
gebiete 

 
Bestätigung zur Bereitstellung des kommunalen Mitleistungsanteils 
 
 
 
Anlage: 
Erklärung zur Bereitstellung des KMA  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach den Regelungen der Förderrichtlinie ´99 zur Stadterneuerung sind die Kommu-
nen in den o. g. Bund-Länderprogrammen verpflichtet, die Bereitstellung des kommu-
nalen Mitleistungsanteils (KMA) im Haushalt zu sichern. Gemäß A.6.4.2 i. V. m. 
A.4.1.2e) ist dabei zum 01.02. jeden Jahres die Veranschlagung des KMA im Vermö-
genshaushalt nachzuweisen. Darüber hinaus ist gemäß A.6.2.1 zusammen mit dem 
Antrag auf Zuwendung für die Gesamtmaßnahme der Beschluss der Gemeindever-
tretung vorzulegen, bei einer mehrjährigen Zuwendung den entsprechenden KMA 
rechtlich bindend zu sichern und zur Bewirtschaftung zu übertragen. 
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Zur Vereinfachung des Verfahrens ist es künftig nicht mehr erforderlich, den Haus-
haltsplan bzw. den Beschluss der Gemeindevertretung vorzulegen. Zu den jeweiligen 
Terminen ist von den Kommunen eine rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung 
nach dem beiliegenden Muster vorzulegen. Hierin wird die Bereitstellung des KMA 
bestätigt. Der erste Absatz der Erklärung bezieht sich dabei auf die für das laufende 
Haushaltsjahr bewilligten bzw. beantragten Fördermittel. Diese Bestätigung ist zum 
01.02. jeden Jahres vorzulegen. 
Der zweite Absatz betrifft die für folgende Haushaltsjahre bewilligten bzw. beantrag-
ten Fördermittel. Diese Bestätigung ist zusammen mit dem aktuellen Antrag auf Zu-
wendung bis zum 01.06. jeden Jahres einzureichen. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass derzeit für zahlreiche Gesamtmaßnahmen die gemäß 
Förderrichtlinie erforderlichen Nachweise nicht oder nicht vollständig vorliegen, ist die 
beiliegende Erklärung (beide Absätze) kurzfristig nachzureichen, spätestens aber bis 
zum 08.10.99. Dies betrifft alle Kommunen, die eine Zuwendung aus den Bund-
Länderprogrammen für das laufende Haushaltsjahr oder Folgejahr erhalten oder be-
antragt haben. 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den vorgenannten Bestätigungen 
um Zuwendungsvoraussetzungen handelt. D. h. bei Nichterfüllung dieser Vorausset-
zungen muss die erteilte Zuwendung entsprechend gekürzt werden bzw. eine neue 
Zuwendung kann nicht erteilt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
(gez. Pfaff) 
 
Dieses Rundschreiben wurde maschinell erstellt und ist gem. § 37 (4) VwVfGBbg. ohne Unterschrift gültig. 

 
 


